


Seite 2 von 2

Die Richtlinien für die Anlagen von Stadtstraßen (RASt 06) sehen vor, dass im vorliegenden 
Fall für 

• längsparkende Fahrzeuge (Ostseite)                       2,00 m
• schrägparkende Fahrzeuge (Westeite)                    4,60 m
• + Überhangstreifen                                                   0,70 m
• + Restfahrbahnbreite beim Einparken vorwärts       4,00 m 
• insgesamt                                                               11,30 m 

Gesamtfahrbahnbreite zur Verfügung stehen müssten. 

In diesem Straßenabschnitt liegt jedoch eine gesamt zur Verfügung stehende Fahrbahnbreite 
von nur etwa 10,60 m vor.

Zu dem Problem der nicht ausreichenden Fahrbahnbreite kommen fehlende Sichtbeziehungen
durch - teilweise überlange - schräg geparkte Fahrzeuge (in der Regel Lieferwagen), die in die
Fahrbahn hineinragen und damit vor allem zu Fuß Gehende und Rad Fahrende aller 
Altersgruppen gefährden.

Das Mobilitätseferat wird die Parkordnung an der Westseite der Straße Birkenleiten im Bereich
zwischen Ludmillastraße und Halbigstraße bis auf weiteres von „Schrägparken“ auf 
„Längsparken“ ändern und dies mittels Beschilderung entsprechend anordnen.

Ihr Antrag ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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